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§11
(1) Der Hauptbuchhalter hat die Pflicht, bei Verletzungen 

der sozialistischen Gesetzlichkeit, insbesondere bei Verstößen 
gegen die staatliche Plan- und Finanzdisziplin, den General
direktor unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur 
umgehenden Herstellung des gesetzlichen Zustandes zu for
dern. Wird dieser Forderung innerhalb eines Monats nicht 
entsprochen, hat der Hauptbuchhalter den zuständigen Mi
nister zu informieren. Der Minister hat innerhalb eines Mo
nats eine Auswertung vorzunehmen bzw. Entscheidungen zu 
treffen, die den gesetzlichen Zustand herstellen.

(2) Bei schwerwiegenden Verletzungen gemäß Abs. 1 ist 
der Hauptbuchhalter verpflichtet, sich direkt an den Minister 
der Finanzen zu wenden und diese Information gleichzeitig 
dem für das volkseigene Kombinat zuständigen Minister zu 
übergeben.

(3) Bei Verdacht auf strafbare Handlungen im Zusammen
hang mit Verletzungen gemäß Abs. 1 hat der Hauptbuchhalter 
über die genannten Informationspflichten hinaus die zustän
digen staatlichen Organe zu unterrichten.

§12
Der Generaldirektor hat die strukturellen, personellen so

wie die materiellen Voraussetzungen zu schaffen, damit der 
Hauptbuchhalter seine Verantwortung entsprechend dieser 
Verordnung vollständig wahrnehmen kann.

§13
Der Hauptbuchhalter des volkseigenen Betriebes

(1) Die in dieser Verordnung in den §§ 3 bis 7 und 9 bis 11 
getroffenen Festlegungen zur gesellschaftlichen Verantwor
tung, zu den Vollmachten, Pflichten und Rechten des Haupt
buchhalters des volkseigenen Kombinates gelten zugleich für 
den Hauptbuchhalter des volkseigenen Betriebes. Dabei hat 
der Hauptbuchhalter des volkseigenen Betriebes die fest
gelegte Verantwortung gegenüber dem Direktor des volks
eigenen Betriebes wahrzunehmen.

(2) Der Hauptbuchhalter hat die Pflicht, bei Verletzungen 
der sozialistischen Gesetzlichkeit, insbesondere bei Verstößen 
gegen die staatliche Plan- und Finanzdisziplin, den Direktor 
des volkseigenen Betriebes sowie den Generaldirektor und 
Hauptbuchhalter des Kombinates unverzüglich zu informie
ren und Maßnahmen zur umgehenden Herstellung des ge
setzlichen Zustandes zu fordern. Wird dieser Forderung in
nerhalb eines Monats nicht entsprochen, hat der Hauptbuch
halter den zuständigen Minister zu informieren. Der Minister' 
hat innerhalb eines Monats eine Auswertung vorzunehmen 
bzw. Entscheidungen zu treffen, um den gesetzlichen Zustand 
herzustellen.

(3) Bei schwerwiegenden Verletzungen gemäß Abs. 2 ist 
der Hauptbuchhalter verpflichtet, sich direkt an den Minister 
der Finanzen zu wenden und diese Information gleichzeitig 
dem Direktor des volkseigenen Betriebes, dem Generaldirektor 
des Kombinates und dem zuständigen Minister zu übergeben.

(4) Die Aufgaben des Generaldirektors des volkseigenen 
Kombinates zur Verpflichtung .eines Stellvertreters bei Ab
wesenheit des Hauptbuchhalters und zur Schaffung von Vor
aussetzungen für die Arbeit des Hauptbuchhalters obliegen 
im volkseigenen Betrieb dem Direktor.

(5) Die im § 10 Abs. 1 für den Hauptbuchhalter festgelegten 
Rechte, von Leitern und Mitarbeitern mündliche oder schrift
liche Erklärungen sowie Auskünfte zu verlangen, in Doku
mente und Unterlagen Einsicht zu nehmen und Unterlagen 
zu fordern, gelten gegenüber Leitern und Mitarbeitern des 
volkseigenen Betriebes.

(6) Über die Entlohnung und Prämierung des Hauptbuch
halters entscheidet der Generaldirektor des volkseigenen 
Kombinates in Abstimmung mit dem Direktor des Betriebes 
und dem Hauptbuchhalter des volkseigenen Kombinates.

(7) Disziplinarmaßnahmen gegenüber dem Hauptbuch
halter können nur vom Generaldirektor des volkseigenen 
Kombinates durchgeführt werden.

Aufgaben und Rechte der Minister, 
der Leiter anderer zentraler staatlicher Organe 

und der Vorsitzenden der Räte der Bezirke

§14
Die Minister und Leiter anderer zentraler staatlicher Or

gane sowie die Vorsitzenden der Räte der Bezirke regeln 
auf der Grundlage dieser Verordnung in Übereinstimmung 
mit dem Minister der Finanzen den Einsatz, die Aufgaben 
und die Verantwortung von Hauptbuchhaltern in wirt
schaftsleitenden Organen und Einrichtungen.

§15
Zur Gewährleistung der erforderlichen Voraussetzungen 

für die ständige Erhöhung der Qualifikation der Hauptbuch
halter legt der Minister der Finanzen in Übereinstimmung 
mit dem Minister für Hoch- und Fachschulwesen, dem Lei
ter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik sowie den 
zuständigen Ministem die Grundsätze für den Inhalt der 
Aus- und Weiterbildung der Hauptbuchhalter fest.

§16
(1) Der Minister der Finanzen und der Leiter der Staat

lichen Zentralverwaltung für Statistik führen in Überein
stimmung mit den zuständigen Ministern mit den Haupt
buchhaltern der volkseigenen Kombinate einen regelmäßi
gen Erfahrungsaustausch ’durch. Dieser dient der Verallge
meinerung fortgeschrittener Methoden der sozialistischen Be
triebswirtschaft und bewährter Methoden der Einflußnahme 
der Hauptbuchhalter auf die Verbesserung des Verhältnisses 
von Aufwand und Ergebnis sowie der Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften über Rechnungsführung und Statistik.

(2) Der Minister der Finanzen hat das Recht, entsprechend 
den gesamtstaatlichen Erfordernissen, Hauptbuchhaltern un
mittelbar Kontrollaufgaben zu erteilen und über die Durch
führung Berichterstattung zu fordern.

(3) Der Minister der Finanzen kann an Hauptbuchhalter 
die Bezeichnung „Staatlich geprüfter Hauptbuchhalter“ . ver
leihen. Er erläßt dazu eine gesonderte Richtlinie.

§17
Schlußbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 20. Januar 1971 
über die Stellung, Aufgaben, Rechte und Pflichten des 
Hauptbuchhalters im ökonomischen System des Sozialismus 
— Hauptbuchhalterverordnung — (GBl. II Nr. 18 S. 137) außer 
Kraft.

(3) Für Betriebe, die nach vereinfachtem Verfahren planen 
und abrechnen, erläßt der Minister der Finanzen, für Außen
handelsbetriebe der Minister für Außenhandel in Überein
stimmung mit dem Minister der Finanzen, gesonderte Rechts
vorschriften über die Wahrnehmung der Aufgaben des 
Hauptbuchhalters.

•t
(4) Die Vorsitzenden der Räte der Bezirke und Kreise 

legen in Abstimmung mit- dem zuständigen Minister fest, 
welche örtlich geleiteten volkseigenen Betriebe in den Gel
tungsbereich dieser Verordnung einbezogen werden.

Berlin, den 7. Juni 1979
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